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30. Verordnung: Kärntner Fischereiweidgerechtheitsverordnung

30. Verordnung der Landesregierung vom
20. Mai 2003, Zl. –11-FIAG-62/6-2003, betref-
fend Beschränkung von Fanggeräten, Fang-
vorrichtungen, Fangmitteln und Fangmetho-
den bei der Ausübung des Fischfanges (Kärnt-
ner Fischereiweidgerechtheitsverordnung –
K-FWV)

Auf Grund des § 34 Abs. 1 und § 35 Abs. 7
und 8 des Kärntner Fischereigesetzes, LGBl.
Nr. 62/2000, wird verordnet:

§ 1

(1) Nicht als weidgerecht gilt die Ausübung
des Fischfanges bei der Verwendung oder An-
wendung folgender Fanggeräte, Fangvorrich-
tungen, Fangmittel und Fangmethoden:

1. der Gebrauch von Legschnüren (ausge-
nommen für die Ausübung des Fischfan-
ges für wissenschaftliche Zwecke);

2. das Trockenlegen von Fischgewässern zum
Zwecke des Fischfanges;

3. die Verwendung von Reusen, Fangkörben
und anderen Vorrichtungen zum Selbst-
fange von Fischen sowie von Netzen aller
Art in Fließgewässern (ausgenommen für
wissenschaftliche Zwecke sowie zum Fang
von Flusskrebsen mittels Krebsreusen);

4. die Ausübung der Fischerei mit mehr als
zwei Angelruten pro Person;

5. die Verwendung von Fangvorrichtungen,
die mit mehr als einem Köder versehen
sind (ausgenommen für die Ausübung des
Fischfanges für wissenschaftliche Zwecke,
für die Ausübung des Fischfanges mit He-
genen-Systemen mit maximal fünf Nym-
phen in der Zeit vom 1. März bis 31. Okto-
ber und für die Ausübung der Fliegen-
fischerei mit zwei Kunstfliegen);

6. in fließenden Gewässern – ausgenommen
in der Drau von der Mauthbrücke

(Draukilometer 69,5) flussabwärts bis zur
Staatsgrenze – die Ausübung des Fisch-
fanges mit Spinnrute unter Verwendung
von Zugblei (Grundblei oder ähnliche Be-
schwerung) mit vor- oder nachgesetzten
Springern bzw. Seitenködern (Rieseln); 

7. die Verwendung von Echoloten bei der
Ausübung des Fischfanges (ausgenommen
für die Ausübung des Fischfanges für wis-
senschaftliche Zwecke sowie zu Zwecken
der Laichgewinnung);

8. die Verwendung von Drillingen mit Aus-
nahme des Fanges von Raubfischen;

9. die Verwendung von Netzen (ausgenom-
men im Wörthersee, Millstätter See,
Weißensee, Faaker See, Afritzer See und
Feldsee sowie für die Ausübung des Fisch-
fanges für wissenschaftliche Zwecke und
zu Zwecken der Laichgewinnung);

10. die Verwendung von Schwebenetzen bei
der Ausübung des Fischfanges im Wör-
thersee, Millstätter See, Weißensee, Faa-
ker See, Afritzer See und Feldsee  in der
Zeit vom 1. November bis 28. Februar
(ausgenommen für die Ausübung des
Fischfanges für wissenschaftliche Zwecke
und zu Zwecken der Laichgewinnung);

11. die Verwendung von Netzen, die folgende
Mindestmaschenweite (von Knoten zu
Knoten im trockenen Zustande) unter-
schreiten (ausgenommen für die Ausübung
des Fischfanges für wissenschaftliche
Zwecke):

a) Schwebenetze: im Wörthersee: 45 mm
(zum Fang von Seeforellen: 75 mm); im
Millstätter See, Weißensee, Faaker See,
Afritzer See und Feldsee:  40 mm (zum
Fang von  Seeforellen: 75 mm);

b) Grundnetze: im Wörthersee:  50 mm
(zum Fang von Welsen: 75 mm); im Mill-
stätter See, Weißensee, Faaker See,
Afritzer See und Feldsee: 40 mm (zum



Fang von Welsen: 75 mm, zum Fang von
Karpfen:  50 mm);

c) Spiegelnetze  (3-wandig): 50 mm in der
Mittelwand (Blatt).

(2) Im Rahmen der Ausübung der Netzfi-
scherei sind folgende Verpflichtungen einzu-
halten:
a) der Fischer hat ausgelegte Netze wenigs-

tens einmal während des Tages zu überprü-
fen. Im Netz befindliche untermaßige Fi-
sche hat der Fischer in Freiheit zu setzen;

b) schwimmende Bojen (Fischerzeichen), wel-
che die ohne Beisein des Fischereiaus-
übungsberechtigten ausliegenden, von der
Schifffahrt gefährdeten Netze anzeigen,
sind mit einem Merkkennzeichen des Fi-
schereiausübungsberechtigten (Buchsta-
ben oder Figurenzeichnung) zu kennzeich-
nen. Die Merkzeichen sind von den Fische-
reiausübungsberechtigten der zuständigen
Ufergemeinde, dem Fischereirevierver-
band und den Schifffahrtsunternehmungen
bekannt zu geben;

c) der Fischereiausübungsberechtigte hat die
Aushebung von ausliegenden Netzen zu
Kontrollzwecken durch die Fischereiauf-
sichtsorgane sowie durch die Mitglieder
des Fischereirevierausschusses in seinem
Beisein zu dulden. Verweigert der Fische-
reiausübungsberechtigte die Teilnahme,
kann das Fischereiaufsichtsorgan bzw. das
Mitglied des Fischereirevierverbandes die
Kontrolle ohne Beteiligung des Fischerei-
ausübungsberechtigten durchführen. Die
Kontrolle ist nach Möglichkeit ohne Behin-
derung der Ausübung des Fischereirechtes
vorzunehmen.

(3) Nicht als weidgerecht gilt die Ausübung
des Fischfanges
a) bei Abwesenheit des Fischers vom ausge-

legten Angelgerät und
b) in Fischaufstiegshilfen inklusive des Ein-

und Ausstiegsbereichs.

(4) Nicht als weidgerecht gilt 
a) die Hälterung von Fischen, ausgenommen

die Hälterung in Setzkeschern, die aus tex-
tilem Material bestehen, eine Mindestlänge
von zwei Metern und einen Ringdurchmes-
ser von mindestens 50 cm aufweisen, sowie
in handelsüblichen Karpfensäcken und
handelsüblichen Köderfischbehältern, und

b) die Hälterung von Fischen über einen Zeit-
raum von zwölf Stunden hinaus.

§ 2

Der Semling (Barbus peloponnesius) und
das Ukrainische Bachneunauge (Eudontomy-

zon mariae) dürfen während des ganzen Jah-
res nicht gefangen werden.

§ 3

Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung
treten außer Kraft:
1. die Verordnung der Kärntner Landesregie-

rung vom 14. Dezember 1931 betreffend
Durchführungsbestimmungen zu Ab-
schnitt III und IV des Kärntner Fischerei-
gesetzes vom 29. April 1931, LGBl. Nr.
65/1931, in der Fassung der Verordnungen
LGBl. Nr. 91/1936, 12/1954, 27/1965,
20/1973 und 28/1987;

2. die Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 29. November 1949 betreffend fi-
schereipolizeiliche Vorschriften, soweit
diese das Verbot der Tellerfischerei betref-
fen, LGBl. Nr. 72/1949;

3. die Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 29. November 1949 über die Fi-
scherei in den Seen Kärntens (Seefischerei-
ordnung), LGBl. Nr. 73/1949, in der Fas-
sung der Verordnungen LGBl. Nr. 28/1956,
15/1968, 113/1970, 65/1985, 66/1985 und
31/1995;

4. die Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 16. Juni 1953 betreffend die Elek-
trofischerei, das Verbot von Harpunen,
Speeren und Schusswaffen bei der Aus-
übung der Fischerei sowie das Verbot der
Ausübung des Fischfanges beim Schwim-
men, LGBl. Nr. 18/1953;

5. die Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 24. Juni 1957 betreffend das Ver-
bot von Fangvorrichtungen, die mit mehr
als drei Ködern versehen sind, bei der Aus-
übung der Fischerei in fließenden Gewäs-
sern, LGBl. Nr. 36/1957;

6. die Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 4. September 1990, mit der die
Verwendung lebender Wirbeltiere als Kö-
der zum Fischfang verboten wird, LGBl.
Nr. 55/1990;

7. die Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 7. März 1995 betreffend das Ver-
bot der Verwendung von Netzen bei der
Ausübung des Fischfanges in Seen, LGBl.
Nr. 26/1995;

8. die Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 18. April 1995 betreffend das Ver-
bot der Verwendung von Echoloten bei der
Ausübung des Fischfanges, LGBl. Nr.
35/1995.

§ 4

Mit dieser Verordnung wird die Richtlinie
des Rates 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur
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Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wild lebenden Tiere und Pflanzen,
ABl. Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, S 7, in der
Fassung der Richtlinie 97/62/EG des Rates
vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wild le-
benden Tiere und Pflanzen an den technischen
und wissenschaftlichen Fortschritt, ABl. Nr. L
305 vom 8. November 1997, S 42, umgesetzt.

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:
Dr.  S l a d k o
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